
Dienstvereinbarung
zur Regelung von Zulagen 
für die freiwillige Übernahme von zusätzlich betrieblich veranlassten Diensten



zwischen der 		(… Name des Rechtsträgers, Einrichtung, vertreten durch …)	



und der 	Mitarbeitervertretung des (… Name des Rechtsträgers/Einrichtung, vertreten durch Vorsitzenden der MAV, (…Name…)	



wird auf Grundlage des § 38 Abs. 1 Nr. 1 MAVO (… Name der Diözese …)   in Verbindung mit § 3 Satz 2 der Anlage 6a zu den AVR (alternativ § 6 Abs. 3 Satz 2 der Anlage 31 zu den AVR, § 6 Abs. 3 Satz 2 der Anlage 32 zu den AVR, § 6 Abs. 3 Satz 2 der Anlage 33 zu den AVR) mit dem Ziel der Anerkennung besonderer Einsatzbereitschaft und Flexibilität von Mitarbeitenden der (… Name der Einrichtung …)  folgende Dienstvereinbarung geschlossen:


Präambel


Zusätzlich betrieblich veranlasste Dienste stellen langfristig kein adäquates Mittel zur Besetzung von Stationen und Abteilungen dar. Ziel der MAV und der (… Name des Rechtsträgers/Einrichtung…) bleibt daher die vollständige Besetzung des Stellenplanes und die damit verbundene verlässliche Dienstplanung für alle Mitarbeitenden. Springen Mitarbeitende und Auszubildende freiwillig und kurzfristig für nichtbesetzte Dienste ein, soll dieses mit einer Sondervergütung in Form einer Zulage für die freiwillige Übernahme von zusätzlich betrieblich veranlassten Diensten gemäß den nachstehenden Regelungen gesondert vergütet werden. 



§ 1 Geltungsbereich, Gegenstand, Grundlagen


1. [bookmark: _GoBack]Die Dienstvereinbarung gilt, soweit nicht anders beschrieben, für alle Mitarbeitenden i.S. des § 3 Abs. 1 der MAVO (… Name der Diözese …), die nach den Anlagen 2, 2d, 2e, 31, 32 und 33 AVR eingruppiert sind, sowie die Auszubildenden nach der Anlage 7 zu den AVR der (… Name der Einrichtung …) in den Bereichen:

· Pflegedienst / Erziehungsdienst / …
· Hauswirtschaftlicher Bereich
· Technischer Dienst
· Verwaltungsdienst
· Reinigungsdienst
· …

Die Mitarbeitenden und Auszubildenden müssen in einem sozialversicherungspflichtigen Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis stehen und nach einem Dienstplan arbeiten.
2. Gegenstand der Dienstvereinbarung ist die Sondervergütung in Form einer Zulage für die freiwillige Übernahme von zusätzlich betrieblich veranlassten Diensten, die über den genehmigten Dienstplan hinaus zusätzlich abgeleistet werden. 

3. Durch die freiwillige Übernahme von zusätzlich betrieblich veranlassten Diensten darf das Arbeitszeitgesetz zu keiner Zeit verletzt werden. Das heißt insbesondere, dass vorgeschriebene Ruhezeiten einzuhalten sind.

4. Die sonstigen Mitbestimmungsrechte der MAV zur Dienstplanung bzw. zur Änderung der genehmigten Dienstplanung bleiben unberührt und gelten uneingeschränkt weiter.


§ 2 Definitionen


1. Als freiwillig übernommener zusätzlich betrieblich veranlasster Dienst gilt jeder übernommene und tatsächlich geleisteter Dienst - Regeldienst (RD), Bereitschaftsdienst (BD) und Rufbereitschaftsdienst (RB) – den die Mitarbeitenden auf Veranlassung des Dienstgebers oder seines Beauftragten freiwillig leisten und für den die Mitarbeitenden im genehmigten Dienstplan mit "frei" geplant waren und nicht aufgrund eines Dienstplanänderungswunsches eines Mitarbeiters resultieren.

2. Als freiwillig übernommener zusätzlich betrieblich veranlasster Dienst im Sinne dieser Dienstvereinbarung gilt eine Dienstübernahme, bei der zwischen Anfrage durch den Dienstgeber oder seines Beauftragten und tatsächlichen Antritt des freiwillig zusätzlich übernommenen Dienstes weniger als 96 Stunden liegen (Dienstübernahme innerhalb von 96 Stunden).

3. Gleiches gilt, wenn zu einem bereits geplanten Dienst noch ein weiterer, zusätzlicher Dienst, am gleichen Tag hinzutritt.

§ 3 Zulage für zusätzlich betrieblich veranlasste Dienste 


1. Die (… Name der Einrichtung …) zahlt für jeden freiwillig übernommenen zusätzlichen betrieblich veranlassten Dienst (Regeldienst und Bereitschaftsdienst) eine gesonderte Zulage in Höhe von 250 € brutto; eine anteilige Kürzung bei Teilzeitbeschäftigten entsprechend ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit gemessen an der regelmäßigen durchschnittlichen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter findet nicht statt. Etwaige Zeitzuschläge und Zuschläge für Überstunden bleiben unberührt. und sind bei Vorliegen der Voraussetzungen zahlbar. 

2. Die (… Name der Einrichtung …) zahlt für jeden freiwillig übernommenen zusätzlichen betrieblich veranlassten Dienst (Rufbereitschaft) eine gesonderte Zulage in Höhe von 250 € brutto; eine anteilige Kürzung bei Teilzeitbeschäftigten entsprechend ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit gemessen an der regelmäßigen durchschnittlichen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter findet nicht statt. Etwaige Zeitzuschläge und Zuschläge für Überstunden bleiben unberührt und sind bei Vorliegen der Voraussetzungen zahlbar.  

3. Die Zulagen werden im jeweiligen Folgemonat zur Abrechnung und Auszahlung gebracht. 

4. Die Zulagen nach dieser Dienstvereinbarung werden bei tariflichen Vergütungserhöhungen der AVR um den jeweiligen prozentualen v.H.-Satz und zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Tariferhöhung für den Bereich der Regionalkommission Bayern angepasst.


§ 4 Arbeitszeit für die freiwillige Übernahme zusätzlich betrieblich veranlasster Dienste

Die durch die freiwillig übernommenen zusätzlich betrieblich veranlassten Dienste entstehende Mehrarbeit (bei Teilzeitkräften) bzw. Überstunden (bei Vollzeitkräften) sollen vorzugsweise in Freizeit ausgeglichen werden. Sie können auf Antrag entsprechend der Regelungen der AVR ausgezahlt werden.


§ 5 Dokumentation und Abrechnung 

1. Die freiwillig übernommenen zusätzlich betrieblich veranlassten Dienste im Sinne dieser Dienstvereinbarung sind durch die jeweils verantwortliche Strukturleitungen (Bereichsleitung, Stationsleitung, Funktionsdienstleitung, Abteilungsleiter, etc.) für die Lohn- und Gehaltsabrechnung in einer Liste zu dokumentieren.

2. Aus der Liste müssen folgende Angaben für die Lohn- und Gehaltsabrechnung ersichtlich sein:
a)	Name des Mitarbeiters mit Organisationseinheit / Einsatzbereich
b)	Anzahl der übernommenen zusätzlich betrieblich veranlassten Dienste, unterteilt nach den Diensten – RD, BD oder RB – mit Datumsangabe.


§ 6 Inkrafttreten und Sonstiges

1. Die Dienstvereinbarung tritt am …………………… in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

2. Treten innerhalb der Dienstvereinbarungslaufzeit Regelung zum Vereinbarungsinhalt in den AVR Caritas, RK Bayern in Kraft, lösen diese die entsprechenden Regelungen in dieser Dienstvereinbarung ab bzw. sind die Regelungen dieser Dienstvereinbarung auf Veranlassung einer Partei im beiderseitigen Einvernehmen anzupassen.

3. Das Recht zur Kündigung der Dienstvereinbarung nach § 38 Abs. 4 der MAVO (… Name der Diözese …)   bleibt unberührt. 

Ort, …………….				  	Ort, ………………
 
________________________                              	________________________ 
Vorname und Name					Vorname und Name
Geschäftsführer					MAV-Vorsitzende/r

BK-Beschluss Oktober 2023

V. Öffnung für Dienstvereinbarungen

1. In Anlage 6a zu den AVR wird ein neuer § 3 eingefügt:
„§ 3 Dienstvereinbarungen
1Zugunsten der Mitarbeiter können für Dienste, soweit diese zu Zeiten gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben b bis f erbracht werden, die dort genannten Prozent- und Eurobeträge durch Dienstvereinbarung erhöht werden. 2Durch Dienstvereinbarungen können für die freiwillige Übernahme zusätzlich betrieblich veranlasster Dienste Zulagen oder Zuschläge zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Entgelt vereinbart werden. 3Die Regelungen der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) sind zu beachten.“

2. In § 6 der Anlage 31 zu den AVR wird ein neuer Absatz 3 eingefügt. Die bisherigen Absätze 3, 4 und 5 werden zu den Absätzen 4, 5 und 6:
„(3) 1Zugunsten der Mitarbeiter können für Dienste, soweit diese zu Zeiten gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben b bis f erbracht werden, die dort genannten Prozentbeträge durch Dienstvereinbarung erhöht werden. 2Durch Dienstvereinbarungen können für die freiwillige Übernahme zusätzlich betrieblich veranlasster Dienste Zulagen oder Zuschläge zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Entgelt vereinbart werden. 3Die Regelungen der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) sind zu beachten.“

3. In § 6 der Anlage 32 zu den AVR wird ein neuer Absatz 3 eingefügt. Die bisherigen Absätze 3, 4 und 5 werden zu den Absätzen 4, 5 und 6:
„(3) 1Zugunsten der Mitarbeiter können für Dienste, soweit diese zu Zeiten gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben b bis f erbracht werden, die dort genannten Prozentbeträge durch Dienstvereinbarung erhöht werden. 2Durch Dienstvereinbarungen können für die freiwillige Übernahme zusätzlich betrieblich veranlasster Dienste Zulagen oder Zuschläge zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Entgelt vereinbart werden. 3Die Regelungen der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) sind zu beachten.“

4. In § 6 der Anlage 33 zu den AVR wird ein neuer Absatz 3 eingefügt. Die bisherigen Absätze 3, 4 und 5 werden zu den Absätzen 4, 5 und 6:
„(3) 1Zugunsten der Mitarbeiter können für Dienste, soweit diese zu Zeiten gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben b bis f erbracht werden, die dort genannten Prozentbeträge durch Dienstvereinbarung erhöht werden. 2Durch Dienstvereinbarungen können für die freiwillige Übernahme zusätzlich betrieblich veranlasster Dienste Zulagen oder Zuschläge zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Entgelt vereinbart werden. 3Die Regelungen der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) sind zu beachten.“

VI. Inkrafttreten

Die Änderungen nach V. treten zum 1. Oktober 2023 in Kraft.
